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Umsetzung der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung - Einstweilige Umsetzung
der Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland

Anlage

Die Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht

auf Familienzusammenführung (ABl EU Nr. L 251, S. 12) ist nach Art. 20 Abs. 1 der

Richtlinie von den Mitgliedstaaten spätestens bis zum 3. Oktober 2005 in innerstaatli-

che Rechts- und Verwaltungsvorschriften umzusetzen. 

In Deutschland sollte die abschließende Anpassung des Aufenthaltsrechts an die Vor-

gaben der Richtlinie durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes

erfolgen. Nachdem aufgrund der aktuellen Neuwahlen keine rechtzeitige Verabschie-

dung mehr möglich ist, soll die vollständige materielle Umsetzung der Vorgaben der

Richtlinie auf der Grundlage des bestehenden Bundesrechts durch die Ausübung ge-

bundenen Ermessens erfolgen. Ich verweise insoweit auf das beigefügte Schreiben

des Bundesministeriums des Innern vom 19. September 2005, Az.: M I 3  - 937 115-

33/0. 

Die Ausländerbehörde werden angewiesen, ab dem 3. Oktober 2005 bei der Zustim-

mung zur Erteilung eines nationalen Visums bzw. der Erteilung einer Aufenthaltserlaub-

nis zum Familiennachzug ihr Ermessen entsprechend den Vorgaben des Bundesminis-

teriums des Innern auszuüben.

Im Auftrag

gezeichnet

Horst Muth


